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III

Vorwort

Die Einhebung von Gemeindeabgaben gewinnt gerade in wirtschaftlich schwierigen
Zeiten mit knappen Haushaltsbudgets der Kommunen immer mehr an Bedeutung. Das
Finanzausgleichgesetz und die einschlägigen Materiengesetze bieten dazu den Städten und
Gemeinden ein breites Spektrum mit vielen rechtlichen Möglichkeiten.

Dieses neue Fachbuch stellt anschaulich das System des österreichischen Abgaben-
rechts, im Speziellen des kommunalen Abgabenrechts sowie den Einfluss und die Be-
deutung der Finanzverfassung auf das Abgabenrecht der Gebietskörperschaften und ins-
besondere das Abgabenverordnungsrecht der Städte und Gemeinden dar.

Es bietet nicht nur einen Überblick über die wesentlichen kommunalen Abgaben,
sondern bezieht sich im Besonderen auf die einkommensstärksten ausschließlichen
Gemeindeabgaben – wie Grundsteuer und Kommunalsteuer. Diese Publikation gibt neben
der Darstellung der Rechtsmaterie wertvolle Praxishinweise unter Einbeziehung der
höchstgerichtlichen Rechtsprechung.

Aufmerksamkeit wird aber auch dem Finanzrecht der Städte und Gemeinden ge-
schenkt. In kurzer, kompetenter und verständlicher Form werden interessante Aspekte, wie
etwa der Kostentragungsgrundsatz und das Kostenäquivalenzprinzip, behandelt.

Das „Abgabenrecht der Städte und Gemeinden“ wurde von erfahrenen und äußerst
kompetenten Autoren aus dem Bereich der Kommunen, des Städtebundes und des
Gemeindebundes sowie des Bundesministeriums für Finanzen erarbeitet und bietet den
mit der Verwaltung von Gemeindeabgaben betrauten Organen, aber auch den politischen
Mandataren der Städte und Gemeinden eine wertvolle Hilfestellung bei der Abgaben-
administration und einen Überblick über das System des kommunalen Abgaben- und
Finanzrechts.

Dr. Walter Leiss Dr. Thomas Weninger
Generalsekretär des Generalsekretär des
Österreichischen Gemeindebundes Österreichischen Städtebundes
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Erster Teil:

Rechtliche Grundlagen 

1. Kapitel:

Europarecht 

Aufgrund seiner Bedeutung für den Binnenmarkt ist das Abgabenrecht auch Gegen-
stand unionsrechtlicher Regulierung und Gegenstand der Rechtsprechung des Euro-
päischen Gerichtshofes (EuGH).

Das direkte Ertragsteuerrecht wurde bisher nicht umfassend unionsrechtlich har-
monisiert. Das in wesentlichen Teilen auf Regelungen des Jahres 1990 zurückgehende 
EU-Sekundärrecht beschränkt sich auf die Harmonisierung in einigen wenigen Punkten,
die in besonderer Weise binnenmarkterheblich sind, wie zB der

● Fusions-Richtlinie 2009/133/EG vom 19. 10. 2009,
● Mutter-/Tochter-Richtlinie 90/435/EWG vom 23. 7. 1990 in der geltenden Fassung,
● Zinsertrags-Richtlinie 2003/48/EG vom 3. 6. 2003 in der geltenden Fassung.

Im indirekten Steuerrecht ist es dagegen – beginnend mit dem Ende der 1960er- 
Jahre – zu einer umfassenden kodifikatorischen unionsrechtlichen Harmonisierung ge-
kommen, die zB zu der 

● Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie 2006/112/EG vom 28. 11. 2006,
● Verbrauchsteuer-Systemrichtlinie 92/12/EWG vom 16. 12. 2008 in der geltenden

Fassung,
● Verbrauchsteuer-Strukturrichtlinie-Tabakwaren 95/59/EG vom 27. 11. 1995 in der

geltenden Fassung,
● Verbrauchsteuerrichtlinie-Zigaretten 92/79/EWG vom 19. 10. 1992 in der geltenden

Fassung,
● Verbrauchsteuerrichtlinie-andere Tabakwaren als Zigaretten 92/80/EWG vom 

19. 10. 1992 in der geltenden Fassung,
● Verbrauchsteuer-Strukturrichtlinie-Alkohol und alkoholische Getränke 92/83/EWG

vom 19. 10. 1992 in der geltenden Fassung,
● Verbrauchsteuersatzrichtlinie-Alkohol und alkoholische Getränke 92/84/EWG vom

19. 10. 1992,
● Energiesteuer-Richtlinie-Energieerzeugnisse und elektrischer Strom 2003/96/EG

vom 27. 10. 2003 in der geltenden Fassung, sowie zur
● Gesellschaftssteuer-Richtlinie 2008/7/EG vom 12. 2. 2008.

geführt hat.
Artikel 401 Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie (vormals Art 33 6. Mehrwertsteuerricht-

linie 77/388/EWG) und Art 1 Abs 2 und 3 der Verbrauchsteuer-Systemrichtlinie gelten für
alle Bundes-, Landes- und Gemeindeabgaben und sind daher von den Gemeindevertretun-
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gen auch dann zu beachten, wenn die Bundesgesetzgebung gemäß § 7 Abs 5 F-VG 1948 die
Gemeinden ermächtigt, bestimmte Abgaben aufgrund eines Beschlusses der Gemeindever-
tretung auszuschreiben (Verordnungen der Gemeinden aufgrund ihres freien Beschluss-
rechtes nach § 15 FAG 2008).

Gleiches gilt, wenn die Landesgesetzgebung gemäß § 8 Abs 5 F-VG die Gemeinden
ermächtigt, bestimmte Abgaben aufgrund eines Beschlusses der Gemeindevertretung zu
erheben, wobei schon bei der Bestimmung der wesentlichen Merkmale dieser Abgaben
darauf Bedacht zu nehmen ist.

Artikel 401 Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie lautet:

„KAPITEL 4 

Andere Steuern, Abgaben und Gebühren 

Artikel 401

Unbeschadet anderer gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften hindert diese Richtlinie einen
Mitgliedstaat nicht daran, Abgaben auf Versicherungsverträge, Spiele und Wetten, Verbrauch-
steuern, Grunderwerbsteuern sowie ganz allgemein alle Steuern, Abgaben und Gebühren, die
nicht den Charakter von Umsatzsteuern haben, beizubehalten oder einzuführen, sofern die
Erhebung dieser Steuern, Abgaben und Gebühren im Verkehr zwischen den Mitgliedstaaten
nicht mit Formalitäten beim Grenzübertritt verbunden ist.“

Artikel 1 Abs 2 und 3 Verbrauchsteuer-Systemrichtlinie lauten:

„(2) Die Mitgliedstaaten können für besondere Zwecke auf verbrauchsteuerpflichtige
Waren andere indirekte Steuern erheben, sofern diese Steuern in Bezug auf die Bestimmung
der Bemessungsgrundlage, die Berechnung der Steuer, die Entstehung des Steueranspruchs und
die steuerliche Überwachung mit den gemeinschaftlichen Vorschriften für die Verbrauchsteuer
oder die Mehrwertsteuer vereinbar sind, wobei die Bestimmungen über die Steuerbefreiungen
ausgenommen sind.

(3) Die Mitgliedstaaten können Steuern erheben auf:
a) andere als verbrauchsteuerpflichte Waren;
b) Dienstleistungen, auch im Zusammenhang mit verbrauchsteuerpflichtigen Waren,

sofern es sich nicht um umsatzbezogene Steuern handelt.
Die Erhebung solcher Steuern darf jedoch im grenzüberschreitenden Handelsverkehr 

zwischen Mitgliedstaaten keine mit dem Grenzübertritt verbundenen Formalitäten nach sich
ziehen.“

Durch Art 401 Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie und Art 1 Abs 2 und 3 Verbrauch-
steuer-Systemrichtlinie wird sohin das „Steuererfindungsrecht“ von Bund, Ländern und
Gemeinden eingeschränkt, da Gemeinschaftsrecht dem nationalen Recht vorgeht (VwGH
20. 11. 2006, 2006/17/0157).

Ein Verstoß gegen Gemeinschaftsrecht stellt an sich aber noch keine Verfassungs-
verletzung dar, es sei denn, dass der Widerspruch zum Gemeinschaftsrecht offenkundig ist
(VfGH 2. 10. 1999, B 1620/97, zum OöGde-GetrStG, und VfGH 25. 9. 2000, B 2066/99,
zum OöGde-GetrStG iVm der Verbrauchsteuerrichtlinie).

Nach dem noch zu Art 33 6. Mehrwertsteuerrichtlinie (nunmehr Art 401 Mehrwert-
steuer-Systemrichtlinie) ergangenen Urteil des EuGH 11. 10. 2007, verb Rs C-283/06 und

1. Kapitel: Europarecht
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C-312/06 (betreffend eine ungarische lokale Unternehmenssteuer) steht Art 33 6. Mehr-
wertsteuerrichtlinie der Beibehaltung oder Einführung einer Steuer nicht entgegen, die
zumindest eines der wesentlichen Merkmale der Mehrwertsteuer nicht aufweist. Die
wesentlichen Merkmale der Mehrwertsteuer sind folgende vier:

● allgemeine Geltung der Mehrwertsteuer für alle sich auf Gegenstände oder Dienst-
leistungen beziehende Geschäfte;

● Festsetzung ihrer Höhe proportional zu dem Preis, den der Steuerpflichtige als
Gegenleistung für die Gegenstände und Dienstleistungen erhält;

● Erhebung dieser Steuer auf jeder Produktions- und Vertriebsstufe;
● Abzug der auf den vorhergehenden Produktions- und Vertriebsstufen bereits ent-

richteten Beträge von der vom Steuerpflichtigen geschuldeten Mehrwertsteuer,
sodass sich diese Steuer auf einer bestimmten Stufe nur auf den auf dieser Stufe
vorhandenen Mehrwert bezieht und die Belastung letztlich vom Verbraucher ge-
tragen wird.

Bezüglich der Anwendbarkeit der 6. Mehrwertsteuerrichtlinie hat der EuGH in einem
Urteil vom März 2000, das bspw der VwGH auch seinem Erkenntnis vom 11. 7. 2000,
2000/16/0101, betreffend die Grazer Getränkesteuer zugrunde gelegt hat, ausgesprochen,
dass diese Richtlinie der Beibehaltung einer Abgabe wie der im Ausgangsverfahren streiti-
gen Getränkesteuer, die auf die entgeltliche Lieferung von Speiseeis einschließlich darin
verarbeiteter oder dazu verabreichter Früchte und von Getränken, jeweils einschließlich
der mitverkauften Umschließung und des mitverkauften Zubehörs, erhoben wurde, nicht
entgegensteht (EuGH 9. 3. 2000, C-437/97, EKW und Wein & Co).

Auf der Grundlage des Urteiles des EuGH 8. 6. 1999, verb Rs C-338/97, C-344/97 und
C-390/97, Pelzl ua, hat der VwGH mit Erkenntnis 30. 8. 1999, 97/17/0157, entschieden,
dass die Tourismusabgaben (Fremdenverkehrsabgaben) nach dem Kärntner Fremden-
verkehrsabgabegesetz, dem Salzburger Fremdenverkehrsgesetz 1996 und dem Tiroler 
Tourismusgesetz 1991 keine Verbrauchsteuern sind, die der Endverbraucher des Produktes
zu tragen hat, sondern Abgaben auf die Tätigkeit der Unternehmen, die vom Tourismus
betroffen sind. Ihre Vorschreibung verstößt nicht gegen Art 33 der 6. Mehrwertsteuerricht-
linie.

Zur Verbrauchsteuerrichtlinie (nunmehr Verbrauchsteuer-Systemrichtlinie) hat der
EuGH in seinem zur Frankfurter Getränkesteuer ergangenen Urteil, das zB auch dem
Erkenntnis des VwGH 27. 4. 2006, 2005/16/0217, zugrunde liegt, festgehalten, dass eine
Steuer, die auf die entgeltliche Abgabe alkoholhältiger Getränke zum unmittelbaren Ver-
zehr an Ort und Stelle im Rahmen einer Bewirtungstätigkeit erhoben wird, als eine Steuer
auf Dienstleistungen, die keine umsatzsteuerbezogene Steuer ist, nicht gegen die Be-
stimmungen der Verbrauchsteuerrichtlinie und das Gemeinschaftsrecht verstößt (EuGH
10. 3. 2005, C-491/03, Hermann).

Die Gesellschaftssteuer-Richtlinie 69/335/EWG (Vorgängerin der jetzigen Gesell-
schaftssteuer-Richtlinie 2008/7/EG) wiederum war für das Urteil des EuGH 1. 12. 2011,
C-492/10, Immobilien Linz, betreffend die Gesellschaftssteuer der Immobilien Linz GmbH
& Co KG (Alleingesellschafterin ist die Stadt Linz) von Bedeutung.

Als Schlussfolgerung kann sohin festgehalten werden, dass im Bereich von EU-Richt-
linien sowie von EU-Verordnungen auch das Gemeindeabgabenrecht EU-rechtskonform
sein muss.

1. Kapitel: Europarecht
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2. Kapitel:

Unterscheidung Steuern – Beiträge – Gebühren 

2.1 Abgaben

Während das Finanz-Verfassungsgesetz (F-VG) statt der Bezeichnung Steuern die
Bezeichnung Abgaben verwendet, verwenden das Finanzausgleichsgesetz 2008 (FAG 2008)
und die Bundesabgabenordnung (BAO) beide Bezeichnungen gleichbedeutend, ebenso die
einfachen Steuergesetze (zB Einkommen-, Körperschaft-, Umsatz-, Grund-, Kommunal-
steuer einerseits sowie Werbe-, Bodenwert-, Elektrizitäts-, Erdgas- und Kohleabgabe an-
dererseits).

Die Besteuerung ist eine von mehreren Einnahmebeschaffungsmöglichkeiten des
Staates und stellt heute seine Haupteinnahmequelle dar.

Entscheidend für die Frage, ob es sich bei einer öffentlich-rechtlichen Abgabe um eine 
Steuer handelt, ist die wirkliche Natur und das Wesen einer Abgabe. Es muss sich dabei um
eine einmalige oder laufende Geldleistung handeln, weshalb Naturalleistungen nicht den
Steuern zuzurechnen sind.

Die Steuererhebung muss der Erzielung von Einnahmen des Haushalts einer
Gebietskörperschaft dienen. Dass mit Steuergesetzen auch außersteuerliche Nebenzwecke
verfolgt werden (zB wirtschafts- und sozialpolitische Zielsetzungen), wird für zulässig
erachtet.

Spezielle wirtschaftslenkende Abgaben, denen eine Ausgleichsfunktion innerhalb eines
Wirtschaftszweiges zukommt (zB Abschöpfungen, s etwa § 5 Abs 4 Z 2 UStG), sind nicht
als Steuern zu qualifizieren, sondern als Abgaben besonderer Art.

Die Geldleistung darf keine Gegenleistung für eine besondere Leistung sein. Steht der
Geldleistung eine Gegenleistung gegenüber, handelt es sich um einen Beitrag oder eine
Gebühr. Eine Zweckbindung des Aufkommens aus einer Steuer stellt keine Gegenleistung
dar, da es an der Unmittelbarkeit mangelt.

Eine Legaldefinition des Begriffes Steuern enthält das österreichische Steuerrecht
nicht, anders hingegen das deutsche Steuerrecht: Nach § 3 Abs 1 deutsche Abgabenord-
nung (AO) sind Steuern Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere
Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von
Einnahmen all jenen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz
die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.

2.2 Beiträge 

Beiträge im engeren Sinn sind öffentliche Abgaben, die denjenigen auferlegt werden,
die an der Errichtung oder dem Unterhalten einer öffentlichen Einrichtung einer Körper-
schaft des öffentlichen Rechts ein besonderes Interesse haben, weil ihnen daraus besondere
Vorteile erwachsen oder dadurch von ihnen besondere Nachteile abgewendet werden (vgl
Hartz/Strickrodt/Wöhe/Felix/Sebiger, Handwörterbuch des Steuerrechts [1972] 129).
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Diesem Begriffsverständnis entspricht zB der Verwaltungskostenbeitrag nach § 118
BAO zur Erlangung eines Auskunftsbescheides. Gleichwohl zählt der Verwaltungskosten-
beitrag gemäß § 3 Abs 2 lit c BAO zu den Nebenansprüchen. Hingegen entspricht der von
den Dienstgebern gemäß § 39 Abs 2 lit a FLAG aufzubringende Dienstgeberbeitrag zu dem
keine Rechtspersönlichkeit besitzenden Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen nicht diesem
Begriffsverständnis. Er ist gemäß § 39 Abs 3 FLAG eine ausschließliche Bundesabgabe iSd 
§ 6 Abs 1 Z 1 F-VG und damit eine Steuer.

Von den Gebühren unterscheiden sich die Beiträge dadurch, dass die Verpflichtung
zur Entrichtung der Beiträge nicht an die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung
anknüpft, sondern für die Entrichtung allein das objektive Interesse an der öffentlichen
Einrichtung maßgebend ist.

Von den Steuern unterscheiden sich die Beiträge dadurch, dass sie eine besondere
Leistung der öffentlichen Einrichtung voraussetzen.

Beiträge im weiteren Sinn sind Finanzierungsmittel anderer Rechtsträger, wie zB der 
Sozialversicherungsträger (Sozialversicherungsbeiträge), der Kammern (Kammerumlagen),
der gesetzlich anerkannten Kirchen (Kirchenbeiträge) oder der Gewerkschaften (Mitglieds-
beiträge).

Beitragspflichtig sind in der Regel jene Personen, denen durch die öffentliche Ein-
richtung besondere Vorteile erwachsen. Aus dem Begriff ergibt sich, dass sich die Beiträge
nach dem Umfang der Vorteile zu richten haben und für die Beitragspflichtigen nach dem
Verhältnis der Einzelvorteile abgestuft sein müssen. Oberste Kostengrenze bilden die tat-
sächlichen Nettokosten, die der öffentlichen Einrichtung erwachsen und auch anderweitig
nicht gedeckt werden können, die der Beitragsbemessung zugrunde gelegt werden dürfen
(Kostendeckungsprinzip).

Im Gegensatz zu den Gebühren kommt es für die Erhebung von Beiträgen nicht dar-
auf an, ob die öffentliche Einrichtung durch den Beitragspflichtigen auch tatsächlich
genützt wird oder nicht.

Für die Gemeinden wichtig ist § 1 Abs 2 BAO, wonach die Bestimmungen der BAO in
Angelegenheiten der Beiträge an öffentliche Fonds oder an Körperschaften des öffentlichen
Rechts, die nicht Gebietskörperschaften sind, nur gelten, soweit diese Beiträge durch Ab-
gabenbehörden des Bundes zu erheben sind.

Typische Beispiele für Beiträge sind etwa die in der Folge näher erläuterten Frem-
denverkehrs- und Interessentenbeiträge, Tourismusabgaben sowie Kurtaxen.

2.2.1 Fremdenverkehrsbeiträge 

Fremdenverkehrsbeiträge iSv Fremdenverkehrsabgaben nach § 14 Abs 1 Z 5 FAG
2008. Derartige Beiträge sind, da sie im § 14 Abs 2 FAG 2008 nicht genannt sind, finanz-
ausgleichsrechtlich keine ausschließlichen Gemeindeabgaben und daher landesrechtlich zu
regeln, doch kann die Landesgesetzgebung die Gemeinden gemäß § 8 Abs 5 F-VG ermäch-
tigen, derartige Abgaben aufgrund eines Beschlusses der Gemeindevertretung zu erheben,
wobei solche Landesgesetze die wesentlichen Merkmale dieser Abgaben, insb auch ihr
zulässiges Höchstausmaß, bestimmen müssen.

Fremdenverkehrsbeiträge dienen dazu, die Kosten bestimmter gemeindlicher Aufwen-
dungen auf den Personenkreis umzulegen, dem sie zum Vorteil gereichen. Sie sind zum Aus-
gleich besonderer Vorteile bestimmt und demzufolge begrifflich Beiträge und keine Steuern.

2.2.1 Fremdenverkehrsbeiträge
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Von den Fremdenverkehrsbeiträgen zu unterscheiden sind jedoch die Fremden-
verkehrsverbandsbeiträge.

Fremdenverkehrsbeiträge (Fremdenverkehrsabgaben, Tourismusabgaben) zielen da-
rauf ab, den Tourismus in den betreffenden Bundesländern zu fördern. So werden bspw in
der Steiermark mit der Abgabe örtliche Tourismusverbände finanziert. In Tirol fließt sie
zum Teil den örtlichen Tourismusverbänden und zum Teil einem Tourismusförderungs-
fonds zu. In Kärnten wird sie zwischen dem Land und den Gemeinden aufgeteilt. Jede die-
ser Abgaben wird grds von allen Unternehmern geschuldet, die wirtschaftlich unmittelbar
oder mittelbar am Tourismus interessiert sind und ihren Sitz oder eine Betriebstätte in
Tirol, in Kärnten oder in einer der im Steiermärkischen Tourismusgesetz bestimmten
steiermärkischen Gemeinden haben. Siehe in diesem Zusammenhang auch das Urteil des
EuGH 8. 6. 1999, C-338/97, C-344/97 und C-390/97, Pelzl ua, iVm Art 33 Sechste Umsatz-
steuerrichtlinie 77/388/EWG betreffend Tirol, Kärnten und Steiermark.

Fremdenverkehrsbeiträge setzen keine entsprechenden öffentlichen Einrichtungen
oder Investitionsaufwendungen der Gemeinden voraus, sondern lediglich Aufwendungen
für die Fremdenverkehrsförderung, die den Gemeinden im allgemeinen nicht nur ein-
malig, sondern auch laufend entstehen. Insoweit handelt es sich um Beiträge besonderer
Art.

Der Grundsatz einer an der Aufwandsdeckung sich orientierenden Abgabenerhebung
besagt lediglich, dass die Gemeinde aus den Beitragseinnahmen (ev zusammen mit 
Einnahmen aus Kurtaxen) im Verhältnis zum Gesamtaufwand grds keinen Überschuss
zugunsten des allgemeinen Haushalts erzielen darf. Es ist einer Gemeinde aber auch unbe-
nommen, nur einen Teil des Aufwandes für die Fremdenverkehrsförderung über Fremden-
verkehrsbeiträge abzudecken.

Es ist ausreichend, wenn die Kalkulation oder das tatsächliche Verhältnis von Ein-
nahmen und Ausgaben für einen überschaubaren Zeitraum zu keiner Überdeckung führt,
wobei nur ein Wahrscheinlichkeitsmaßstab angelegt zu werden braucht.

Da die Vorteile der Abgabepflichtigen (im Beitragsrecht allgemein und hier im beson-
deren) nicht exakt messbar sind, ist zu deren Ermittlung ein Maßstab zulässig, der an die
besonderen wirtschaftlichen Vorteile aus dem Fremdenverkehr ganz allgemein anknüpft,
nicht also an die Vorteile, die dem Beitragspflichtigen durch die Möglichkeit der Inan-
spruchnahme bestimmter gemeindlicher Fremdenverkehrseinrichtungen oder speziell
durch die Fremdenverkehrsförderung der Gemeinde entstehen, wobei die nach der Lebens-
erfahrung wahrscheinlichen Unterschiede der möglichen Vorteilsziehung zu berücksich-
tigen sind.

Der Wahrscheinlichkeitsmaßstab kann auf typische Durchschnittsfälle abstellen, wenn
damit ein einigermaßen sicherer Schluss auf den Umfang des Vorteiles verbunden ist.
Gewisse Unebenheiten im Einzelfall sind bei dem notwendigerweise pauschalierenden
Wahrscheinlichkeitsmaßstab auch im Interesse der Praktikabilität der Abgabenerhebung
hinzunehmen.

Bei der Auswahl des Maßstabes steht dem Normgeber ein weiter Gestaltungsspiel-
raum zu; er muss nicht den zweckmäßigsten, gerechtesten oder wirklichkeitsnächsten
Maßstab wählen. Denn die Besonderheiten des Fremdenverkehrsbeitrages bestehen darin,
dass er nicht zur Deckung des Investitionsaufwandes für eine fest umrissene gemeindliche
Einrichtung dient, sondern zur Deckung des Aufwandes, der durch die unterschiedlichen
gemeindlichen Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs entsteht. Es liegt auf der
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Hand, dass es praktisch unmöglich ist, die unterschiedlichen möglichen Vorteile der einzel-
nen Beitragspflichtigen aus den verschiedenen gemeindlichen Einzelmaßnahmen oder 
speziell aus der Fremdenverkehrsförderung der Gemeinde auch nur annähernd zu be-
stimmen oder abzugrenzen. Es ist aber nach der Lebenserfahrung wahrscheinlich, dass der-
jenige einen größeren Vorteil aus der Fremdenverkehrsförderung durch die Gemeinde
zieht, dem der Fremdenverkehr im Gemeindegebiet allgemein einen größeren Vorteil bietet
(s dazu auch das Urteil des Verwaltungsgerichtes Regensburg 17. 4. 1985, 4 B 83 A 263 und
4 B 83 A 279, mit Hinweisen auf Erkenntnisse des deutschen Bundesverfassungsgerichtes
und Bundesverwaltungsgerichtes, in Der Gemeindehaushalt Nr 12/1985, 284 ff).

Gemäß § 8 Abs 1 Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 1997 (VRV 1997
BGBl 1983/159 idgF) sind Abgaben – und dazu zählen auch die Fremdenverkehrsabgaben –
ohne Rücksicht auf eine Zweckbestimmung ausschließlich beim Abschnitt „Öffentliche
Abgaben“ als öffentliche Einnahmen zu veranschlagen. Sie sind unter der Postengruppe 834
der Anlage 3 b des Postenverzeichnisses Gemeinden der VRV 1997 idgF zu verrechnen.

2.2.2 Interessentenbeiträge

Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern iSd § 14 Abs 1 
Z 13 FAG 2008 sind, da sie im § 14 Abs 2 FAG 2008 nicht genannt sind, finanzausgleichs-
rechtlich keine ausschließlichen Gemeindeabgaben und daher landesrechtlich zu regeln,
doch kann die Landesgesetzgebung die Gemeinden gemäß § 8 Abs 5 F-VG 1948 ermäch-
tigen, derartige Abgaben aufgrund eines Beschlusses der Gemeindevertretung zu erheben,
wobei solche Landesgesetze die wesentlichen Merkmale dieser Abgaben, insb auch ihr
zulässiges Höchstausmaß, bestimmen müssen.

Von dieser Ermächtigung hat bspw der oö Landesgesetzgeber im Oö Interessenten-
beiträge-Gesetz 1958 idgF Gebrauch gemacht und im § 1 Abs 1 die Gemeinden ermäch-
tigt, aufgrund eines Beschlusses der Gemeindevertretung von den Grundstückseigen-
tümern und Anrainern bestimmte Interessentenbeiträge zu erheben, und zwar

● den Beitrag zu den Kosten der Errichtung einer gemeindeeigenen Kanalisations-
anlage – Kanalanschlussgebühr;

● den Beitrag zu den Kosten der Errichtung einer gemeindeeigenen Wasserversor-
gungsanlage – Wasserleitungsanschlussgebühr;

● den Beitrag zu den Kosten der Errichtung einer gemeindeeigenen Einrichtung zur
Abfuhr oder Beseitigung von Müll – Müllabfuhr(Müllbeseitigungs-)anschluss-
gebühr;

wobei als gemeindeeigen iS dieses Gesetzes eine Anlage (Einrichtung) gilt, deren sich die
Gemeinde zur Erfüllung der ihr obliegenden öffentlichen Aufgaben bedient, auch dann,
wenn die Anlage (Einrichtung) nicht oder nicht zur Gänze im Eigentum der Gemeinde
steht.

Nach § 2 a dieses Landesgesetzes sind die darin geregelten Aufgaben der Gemeinden
solche des eigenen Wirkungsbereiches. Die wesentlichen Merkmale der Interessentenbei-
träge sind im § 1 Abs 2 aufgezählt, das zulässige Höchstausmaß ist im § 1 Abs 3 allerdings
nur ganz allgemein umschrieben. Ob dies ausreichend ist, auch wenn nach § 2 die näheren
Bestimmungen von der Gemeindevertretung in einer Beitragsordnung zu regeln sind, kann
im gegenständlichen Zusammenhang dahingestellt bleiben.

2.2.2 Interessentenbeiträge
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Gerade in Zeiten knapper Haushaltsbudgets gewinnt die Einhebung von 
Gemeinde abgaben immer mehr an Bedeutung. Für Städte und Gemeinden gibt 
es hier ein breites Spektrum mit vielen rechtlichen Möglichkeiten. Dieses neue 
Fachbuch stellt anschaulich das System des kommunalen Abgabenrechts sowie 
den Einfluss und die Bedeutung der Finanzverfassung auf das Abgabenver-
ordnungsrecht der Städte und Gemeinden dar.
 
Es beinhaltet
•  die Grundlagen inkl Abgrenzung Steuern / Abgaben / Gebühren
•  eine Kommentierung der wesentlichen kommunalen Abgaben
•  wertvolle Praxishinweise und -beispiele
•  unter Einbeziehung der höchstgerichtlichen Rechtsprechung.
 
Neben dem besonderen Fokus auf Kommunal- und Grundsteuer samt 
Verfahrensfragen und Spezialproblemen wird auch das Finanzrecht der Städte 
und Gemeinden mit interessanten Aspekten wie dem Kostentragungsprinzip 
behandelt.
 
Das vorliegende Buch bietet den mit der Verwaltung von Gemeindeabgaben 
betrauten Organen, aber auch politischen Mandataren der Städte und Gemeinden 
eine wertvolle Hilfestellung bei der Erlassung von Abgabenverordnungen und 
Administration sowie einen Überblick über das System des kommunalen Abgaben- 
und Finanzrechts.
 

Dr. Peter Mühlberger ist Leiter der Abteilung Finanzrecht und Rechtsmittel-
verfahren der Stadt Linz, Finanzexperte des Österreichischen Städtebundes, 
Fachautor und Vortragender.
Dr. Siegfried Ott ist Ministerialrat im Bundesministerium für Finanzen iR, 
Fachautor und ehrenamtlicher Konsulent des KDZ.
Prof. Dietmar Pilz ist Finanzexperte des Österreichischen Gemeindebundes, 
Fachautor und Vortragender.
Mag. Christian Sturmlechner ist in der Abteilung Finanz-Verfassung und 
Finanzausgleich des Bundesministeriums für Finanzen tätig.

9 7 8 3 2 1 4 0 2 5 4 7 2

ISBN 978-3-214-02547-2

M
ü
h
lb

er
g

er
/O

tt
/P

ilz
/S

tu
rm

le
ch

n
er

  
  

 D
A

S 
A

B
G

A
B

EN
R

EC
H

T
 D

ER
 S

TÄ
D

T
E 

U
N

D
 G

EM
EI

N
D

EN


